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Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Anpassung der Anweisung für die Behandlung von 
Fundsachen und anderen unanbringlichen Sachen 

(Fundsachenanweisung) 

Allgemeine Verfügung des Präsidenten des
 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

Vom 28. April 2014
 
(533-I.5)
 

Die Allgemeine Verfügung des Präsidenten des Brandenburgi
schen Oberlandesgerichts vom 14. Juli 2005 (JMBl. S. 83) – An
weisung für die Behandlung von Fundsachen und anderen un
anbringlichen Sachen (Fundsachenanweisung) – wird wie folgt 
geändert: 

a)	 In Nummer 9.1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die öffentliche Versteigerung kann als Versteigerung vor 
Ort oder als allgemein zugängliche Versteigerung im Inter
net erfolgen. Für die Verwertung durch Internet-Versteige
rung gilt § 2 IntVerstV.“ 

b)	 In Nummer 10 werden „§ 143 GVGA“ durch „§ 93 GVGA“ 
und „§ 246 GVGA“ durch „§ 189 GVGA“ ersetzt. 

Diese Allgemeine Verfügung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2014 
in Kraft. 

Brandenburg an der Havel, den 28. April 2014 

Der Präsident des
 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

In Vertretung
 

Thaeren-Daig
 

Behandlung, Aufbewahrung und Verwertung 
sichergestellter, beschlagnahmter oder eingezogener 
Betäubungsmittel nach dem Betäubungsmittelgesetz 

(BtMG) 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums der Justiz 

und des Ministeriums des Innern
 

Vom 5. Mai 2014
 
(4360-III.057)
 

Abschnitt 1
 
Geltungsbereich 


Dieser Runderlass regelt die Behandlung, Aufbewahrung und Ver
wertung sichergestellter, beschlagnahmter oder eingezogener 
Betäubungsmittel nach dem Betäubungsmittelgesetz. 

Für anderweitig in den Besitz einer Behörde gelangte Betäu
bungsmittel (zum Beispiel durch Verzicht eines Verfügungsbe
rechtigten oder Fund) gelten die Vorschriften dieses Erlasses 
entsprechend. 

Abschnitt 2
 
Begriffsbestimmung
 

Betäubungsmittel im Sinne dieses Erlasses sind alle unter das 
Betäubungsmittelgesetz fallenden Substanzen, das heißt Stoffe 
und Zubereitungen gemäß § 1 BtMG. 

Abschnitt 3
 
Beschlagnahmte, sichergestellte und eingezogene
 

Betäubungsmittel
 

1 Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung 

Soweit Betäubungsmittel sichergestellt, beschlagnahmt oder ein
gezogen wurden, sind diese gemäß den Nummern 2 bis 4 die
ses Abschnitts zu behandeln, aufzubewahren und zu verwerten. 

2 Behandlung 

Im Umgang mit den Betäubungsmitteln im Sinne dieses Erlas
ses gilt grundsätzlich die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. 

2.1 Registrierung 

Der Eingang der sichergestellten, beschlagnahmten oder einge
zogenen Betäubungsmittel und deren Verbleib sind jeweils zu re
gistrieren. 

2.2 Kennzeichnung 

Jede Substanz ist mit einem Aufkleber oder einem Anhänger mit 
den folgenden, von den jeweiligen Stellen zu vervollständigen
den, Angaben zu versehen: 

a)	 Bezeichnung der Substanz und Mengenangabe, getrennt 
nach Netto- und Bruttogewicht (einschließlich Verpackung) 

b) Bezeichnung der getroffenen Sicherstellungs-, Beschlag
nahme- oder Einziehungsentscheidung 

c) Name und Anschrift des letzten Gewahrsamsinhabers 
d) Ort und Datum der Inverwahrnahme 
e) Tagebuchnummer im Zusammenhang mit diesem Vorgang 
f) Bezeichnung der sachbearbeitenden Dienststelle. 

2.3 Weitergabe 

Die Aushändigung einer verwahrten Substanz an andere Be
hörden oder Dienststellen erfolgt in verschlossenen und versie
gelten Behältnissen. Sie ist nur gegen eine Empfangsbescheini
gung zulässig. 

2.4 Beförderung 

Werden Betäubungsmittel transportiert, sind diese gemäß Num
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mer 2.2 zu kennzeichnen. Es sind immer Übergabeprotokolle zur 
Dokumentation anzufertigen. 

3 Aufbewahrung 

Betäubungsmittel sind in allen Verwahrstellen der Behörden be
sonders gesichert aufzubewahren. Für die Aufbewahrung bei 
den Justizbehörden gelten die Bestimmungen der Gewahr
samssachenanweisung (Allgemeine Verfügung vom 2. Septem
ber 1992, JMBl. S. 128 ff.) und für den Polizeibereich der Rund
erlass des Ministeriums des Innern zur Behandlung von Ver
wahrstücken (ABl. 1996, S. 26 ff.).  

4 Verwertung 

Die Verwertung von Betäubungsmitteln umfasst deren Vernich
tung oder die Übergabe an andere Behörden. Als zuständige 
Stelle für die Verwertung beschlagnahmter, sichergestellter, ein
gezogener oder anderweitig in den Besitz einer Behörde ge
langter Betäubungsmittel im Sinne des Erlasses wird das Poli
zeipräsidium, Fachdirektion Landeskriminalamt (FD LKA) Bran
denburg bestimmt. 

4.1 Übernahme 

4.1.1 Bedarfsanmeldung 

Nach Bedarfsanmeldung werden die in Listen zu erfassenden Be
täubungsmittel vom Polizeipräsidium, FD LKA abgeholt und ei
ner Verwertung nach Maßgabe dieses Erlasses zugeführt. In dem 
Übersendungsersuchen, auf dessen rechtzeitige Absendung be
sonders zu achten ist, ist das Betäubungsmittel möglichst genau 
zu bezeichnen. Da die Lagermöglichkeiten beschränkt sind, ha
ben die Justizbehörden dafür Sorge zu tragen, dass über die Ver
wertung der Betäubungsmittel so bald wie möglich entschieden 
wird. 

4.1.2 Verlaufsmodalitäten 

Der Transport zur Abholung der Betäubungsmittel wird durch 
das Polizeipräsidium, FD LKA organisiert. Der jeweilige Ter
min ist den anzufahrenden Verwahrstellen zur Vorbereitung früh
zeitig mitzuteilen. Es werden nur vorbereitete und versiegelte Be
hältnisse übernommen, welche in entsprechenden Erfassungs
listen aufgeführt sind. Auch ist ein Übergabeprotokoll zum 
Nachweis anzufertigen. 

4.2 Übergabe an andere Behörden 

Die Betäubungsmittel können aufgrund eines begründeten be
hördlichen Ersuchens, anstelle einer Vernichtung zur Ergänzung 
der kriminaltechnischen Sammlungen oder für Zwecke anderer 
Dienste oder von Polizeischulungen beim Polizeipräsidium, FD 
LKA verwendet werden. Die Entscheidung über ein diesbezüg
liches Ersuchen trifft das Polizeipräsidium, FD LKA. 

4.3 Vernichtung 

Sofern eine Übergabe an andere Behörden nicht erfolgt, sind die 
Betäubungsmittel durch das Polizeipräsidium, FD LKA unver
züglich zu vernichten. Die Bestimmung der zur Vernichtung zu
ständigen Stelle liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Polizei
präsidiums, FD LKA. Bei der Vernichtung ist sicherzustellen, 

dass auch eine nur teilweise Wiedergewinnung ausgeschlossen 
ist. Über die Vernichtung ist durch die begleitenden Beamten des 
Polizeipräsidiums, FD LKA ein Protokoll aufzunehmen und als 
Rückmeldung in Kopie/Durchschlag auch der Verwahrstelle bei 
der Staatsanwaltschaft zu übersenden. Darüber hinaus sind alle 
an der Durchführung und Beaufsichtigung von Verladung, Trans
port und Vernichtung beteiligten Beamten zu erfassen. 

Abschnitt 4
 
Vorschriften für das Ermittlungs- und Strafverfahren
 

1 Behandlung 

Beschlagnahmte oder sichergestellte Betäubungsmittel im Sin
ne dieses Erlasses sind spätestens mit der Abgabe des Ermitt
lungsvorganges an die Staatsanwaltschaft den Verwahrstellen 
der Staatsanwaltschaft zuzuführen, sofern nicht im Einzelfall 
eine Vereinbarung über die Fortführung der Verwahrung durch 
die Polizei getroffen wird. 

Größere Mengen von Betäubungsmitteln können die ermitteln
den Polizeibehörden unter Aktenbezug zunächst an das Polizei
präsidium, FD LKA übersenden. Dieses gibt dann die Betäu
bungsmittel nach der Untersuchung zusammen mit dem er
stellten Gutachten an die zuständige Verwahrstelle ab. 

2 Aufbewahrung 

Bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung oder ab
schließenden Entscheidung des Verfahrens werden Betäu
bungsmittel bei der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft – so
weit erforderlich, bei dem für die Hauptverhandlung zuständi
gen Gericht – aufbewahrt. Für die Aufbewahrung gelten die Be
stimmungen der Gewahrsamssachenanweisung (Allgemeine Ver
fügung vom 2. September 1992, JMBl. S. 128 ff.). 

Eine Aufbewahrung beim Polizeipräsidium, FD LKA kann ver
einbart werden, wenn die Staatsanwaltschaft im Einzelfall wegen 
der Menge oder aus sonstigen Gründen über keine sicheren Auf
bewahrungsmöglichkeiten verfügt. Die genannte Verwahrstelle 
übernimmt im Wege der Amtshilfe für die Staatsanwaltschaft le
diglich die sichere Aufbewahrung der Asservate. Im Übrigen ist 
die Behandlung der verwahrten Betäubungsmittel weiterhin Auf
gabe der Staatsanwaltschaft. 

3 Verwertung 

Nach der rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung oder ab
schließenden Entscheidung des Verfahrens erfolgt die Verwer
tung der Betäubungsmittel nach Maßgabe des 3. Abschnitts die
ses Erlasses. 

Abschnitt 5
 
Kosten
 

Kosten, die beim Transport und bei der Aufbewahrung durch die 
externe Inanspruchnahme von Leistungen entstanden sind, wer
den vorläufig durch die beauftragende Stelle getragen. Diese Kos
ten sind als Verfahrenskosten zum Strafverfahren mitzuteilen.  

Kosten, die dem Polizeipräsidium, FD LKA Brandenburg bei der 
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Verwertung durch die externe Inanspruchnahme von Leistungen 
entstanden sind, werden von der Generalstaatsanwaltschaft des 
Landes Brandenburg erstattet. 

Abschnitt 6
 
Inkrafttreten
 

Dieser Gemeinsame Runderlass tritt am Tag nach der Veröf
fentlichung im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg 
in Kraft. 

Potsdam, den 5. Mai 2014 

Der Minister der Justiz Der Minister des Innern 

Dr. Helmuth Markov Ralf Holzschuher 

Angelegenheiten der Notarinnen und Notare 
(AVNot) 

Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz
 
Vom 6. Mai 2014
 

(3835-I.5)
 

I.
 
Anwärterdienst
 

1.	 In den Anwärterdienst als Notarassessor werden nur so vie
le Bewerber übernommen, wie später voraussichtlich als 
Notare bestellt werden können. Die Notarkammer unter
richtet das Ministerium der Justiz über den voraussichtlichen 
Einstellungsbedarf, sobald er absehbar ist. 

2.	 Die Einstellungen erfolgen in der Regel zweimal jährlich im 
zeitlichen Zusammenhang mit der jeweiligen Zweiten Ju
ristischen Staatsprüfung. 

3.	 Der Zeitpunkt, bis zu dem die Bewerbungen einzureichen 
sind, und die voraussichtliche Zahl der einzustellenden 
Assessoren werden im Justizministerialblatt veröffentlicht. 
Stehen für das Auswahlverfahren nicht genügend geeigne
te Bewerber zur Verfügung, so kann das Ministerium der 
Justiz nach Anhörung der Notarkammer die zu besetzenden 
Notarassessorenstellen unter Angabe einer Ausschrei
bungsfrist auch überregional erneut ausschreiben. 

4.	 Bewerbungen um Einstellung in den Anwärterdienst sind in 
drei Exemplaren an das Ministerium der Justiz zu richten und 
müssen die in Ziffer II Nummer 3 vorgesehenen Angaben 
enthalten. 

5.	 Die Notarkammer lädt im Einvernehmen mit dem Ministe
rium der Justiz Bewerber zu Vorstellungsgesprächen ein. 
Ziffer II Nummer 6 Satz 1 gilt entsprechend. 

6.	 Der ausgewählte Bewerber hat vor seiner Einstellung auf 
Verlangen und auf seine Kosten ein Führungszeugnis für 
Behörden (Belegart O B) zu beantragen und ein amtsärztli
ches Gutachten, das nicht älter als drei Monate sein sollte, 
vorzulegen. 

7.	 Der Bewerber, der in den Anwärterdienst übernommen wird, 
erhält über seine Ernennung zum Notarassessor eine Ur
kunde nach dem Muster der Anlage 1. Die Urkunde wird ihm 
durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts ausgehän
digt. Der Präsident des Oberlandesgerichts unterrichtet die 
Notarkammer und das Ministerium der Justiz von der Er
nennung. Bewerber, die nicht in den Anwärterdienst über
nommen werden, werden vom Ministerium der Justiz darü
ber benachrichtigt, dass beabsichtigt sei, die Stelle an einen 
Mitbewerber zu vergeben. Dabei sind dem Bewerber die 
wesentlichen Gründe für die Ablehnung der Übernahme mit
zuteilen. 

8.	 Die Notarkammer benachrichtigt das Ministerium der Jus
tiz, den Präsidenten des Oberlandesgerichts, den Präsiden
ten des Landgerichts und die Ländernotarkasse Leipzig von 
der Überweisung des Notarassessors an eine Ausbildungs
stelle. Der Notarassessor ist bei der Überweisung darauf 
hinzuweisen, dass er der Dienstaufsicht und der Diszipli
nargewalt nach §§ 92 bis 110a der Bundesnotarordnung 
untersteht. 

9.	 Der Anwärterdienst beginnt mit dem Tag des Dienstantritts 
des Notarassessors. Den Tag des Dienstantritts zeigt die Aus
bildungsstelle der Notarkammer an, die das Ministerium der 
Justiz, den Präsidenten des Oberlandesgerichts und den Prä
sidenten des Landgerichts unterrichtet. 

10. Über Umstände, welche die Eignung des Notarassessors für 
die Bestellung zum Notar in Frage stellen, hat die Ausbil
dungsstelle, die den Notarassessor beschäftigt, unverzüg
lich dem Präsidenten der Notarkammer zu berichten. Die
ser hört den Notarassessor an und berichtet mit einem Ent
scheidungsvorschlag dem Ministerium der Justiz. 

11. Anträge von Notarassessoren auf Entlassung aus dem Dienst 
sind an das Ministerium der Justiz zu richten. Der Notaras
sessor erhält über die Entlassung aus dem Anwärterdienst 
eine Urkunde nach dem Muster der Anlage 1 a. 

II.
 
Besetzung von Notarstellen
 

1.	 Jede zu besetzende Notarstelle wird ausgeschrieben. Frei 
werdende Notarstellen sind dem Ministerium der Justiz durch 
den Präsidenten des Oberlandesgerichts unverzüglich anzu
zeigen. Hierzu ist in Abstimmung mit der Notarkammer ins
besondere eine Übersicht über den Umfang der in der frei 
werdenden Notarstelle angefallenen Geschäfte und des durch
schnittlichen Geschäftsanfalls der benachbarten Notarstel
len für die letzten drei Kalenderjahre vorzulegen. Das Mi
nisterium der Justiz trifft die Organisationsentscheidung und 
veranlasst gegebenenfalls die Ausschreibung der Stelle im 
Justizministerialblatt. 
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2. Bewerbungen um eine ausgeschriebene Notarstelle sind in 
drei Exemplaren an das Ministerium der Justiz zu richten. 
Sie werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb der Be
werbungsfrist eingehen. 

ner Ernennung zum Notar auf Verlangen und auf seine 
Kosten ein Führungszeugnis für Behörden (Belegart O B) 
zu beantragen und ein amtsärztliches Gutachten, das 
nicht älter als drei Monate sein sollte, vorzulegen, 

3. Die Bewerbung muss enthalten: l) einen eigenhändig unterschriebenen Lebenslauf, 

a) 

b) 

Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Ge
burtsort, Wohnort, Anschrift und Personenstand des Be
werbers, 

eine Erklärung darüber, auf welche ausgeschriebene 
Stelle sich die Bewerbung bezieht und, soweit sie sich 
auf mehrere Stellen bezieht, die Reihenfolge der Be
werbung, 

m) Rechtsanwälte oder frühere Rechtsanwälte müssen mit
teilen, ob ihnen die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
einmal versagt oder ob sie widerrufen oder zurückge
nommen worden ist; die Stelle, welche die Versagung, den 
Widerruf oder die Rücknahme ausgesprochen hat, ist zu 
bezeichnen; Rechtsanwälte haben ferner zu erklären, dass 
sie für den Fall der Bestellung zum Notar auf die Rech
te aus der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verzichten. 

c) 

d) 

e) 

eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wie der Bewer
ber mit einem Richter, Staatsanwalt, Beamten des hö
heren oder gehobenen Justizdienstes, Rechtsanwalt oder 
Notar im Land Brandenburg verwandt oder verschwä
gert ist oder war, 

eine Erklärung über etwaige für das Bewerbungsgesuch 
maßgebende besondere Gründe, insbesondere wenn es 
sich um eine Bewerbung eines Notars handelt, der sein 
Amt bei Ablauf der Bewerbungsfrist weniger als fünf Jah
re am bisherigen Amtssitz ausgeübt hat, 

eine Erklärung darüber, welche Tätigkeit seit der Er
langung der Voraussetzungen für die Bestellung zum 
Notar ausgeübt worden ist, 

4. 

5. 

Bewerbungen von Notaren auf andere Notarstellen können 
nur berücksichtigt werden, wenn zwischen der Bestellung am 
bisherigen Amtssitz und dem Ende der Ausschreibungsfrist 
ein Zeitraum von mindestens fünf Jahren liegt. Auf die Min
destverweildauer sind Zeiten nach § 5 der Verordnung zur Re
gelung von Angelegenheiten auf dem Gebiet des Notarwesens 
vom 17. Februar 1999 (GVBl. II S. 121) anzurechnen. Be
sondere Gründe für eine vorzeitige Amtssitzverlegung oder 
Neubestellung in einem anderen Bundesland sind darzulegen. 

Die Notarkammer nimmt zu der Bewerbung Stellung. Bei Be
werbungen von Notarassessoren kann auf eine Beurteilung 
Bezug genommen werden, soweit sie noch nicht länger als 
sechs Monate zurückliegt. Auf Anforderung des Ministeriums 
der Justiz ist eine Beurteilung zu erstellen und vorzulegen. 

f) eine Erklärung darüber, ob gegen den Bewerber Strafen, 
Disziplinarmaßnahmen, berufsgerichtliche oder ehren
gerichtliche Maßnahmen verhängt worden sind, ob 
schriftliche Missbilligungen oder Rügen erteilt worden 
sind oder ob gegen den Bewerber ein Strafverfahren, 
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, ein berufsge
richtliches oder ein ehrengerichtliches Verfahren schwebt 
oder geschwebt hat; die Strafen, Maßnahmen, Missbil
ligungen oder Rügen und die schwebenden oder abge
schlossenen Verfahren sind mitzuteilen, 

6. 

7. 

Spätestens sechs Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
legt die Notarkammer dem Ministerium der Justiz einen Be
setzungsbericht vor, der eine mit Gründen versehene Emp
fehlung enthält. Der Präsident des Oberlandesgerichts erhält 
den Besetzungsbericht nachrichtlich. 

Bewerber, die bei der Besetzung einer ausgeschriebenen No
tarstelle nicht berücksichtigt werden sollen, werden vom 
Ministerium der Justiz benachrichtigt, dass beabsichtigt sei, 
die Stelle einem Mitbewerber zu übertragen, und dass nach 
Ablauf von zwei Wochen vom Datum des Benachrichti

g) eine Erklärung darüber, ob der Bewerber infolge ge
richtlicher Anhörung in der Verfügung über das Vermö
gen beschränkt ist, 

gungsschreibens an gerechnet das Besetzungsverfahren fort
geführt werde. Dabei sind dem Bewerber die wesentlichen 
Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. 

h) 

i) 

eine Erklärung darüber, bei welcher Dienststelle Perso
nalakten aus einem früheren Dienstverhältnis geführt 
werden und ob der Bewerber mit der Beiziehung dieser 
Personalakten durch das Ministerium der Justiz und die 
Notarkammer einverstanden ist, 

eine Erklärung darüber, ob der Bewerber bereits in ei
nem anderen Bundesland seine Ernennung zum Notar 
oder Notarassessor beantragt hat, 

8. Der Notar erhält eine Bestallungsurkunde nach dem Mus
ter der Anlage 2 oder 3. Der Präsident des Landgerichts hän
digt die Urkunde aus, nimmt über die Aushändigung sowie 
über die anschließende Eidesleistung eine Niederschrift auf, 
benachrichtigt hiervon die Notarkammer und auf dem Dienst
weg das Ministerium der Justiz und veranlasst den Notar, sei
ne Unterschrift sowie Abdrucke seines Prägesiegels und 
Farbdrucksiegels einzureichen. 

j) ein mit eigenhändiger Unterschrift und Angabe des Auf
nahmejahres versehenes Lichtbild (Passbildformat), 

III. 
Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 

k) das Zeugnis über die Befähigung zum Richteramt nach 
dem Deutschen Richtergesetz oder Nachweise für die in 
§ 117b Absatz 1 der Bundesnotarordnung genannten 
Anforderungen; der ausgewählte Bewerber hat vor sei

1. 

Wi
ent

Verhinderung bei der Ausübung der Amtstätigkeit 

ll sich der Notar länger als eine Woche von seinem Amtssitz 
fernen oder ist er aus tatsächlichen Gründen länger als eine 
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Woche an der Ausübung seines Amtes verhindert, so zeigt er dies 
unverzüglich dem Präsidenten des Landgerichts an. Er teilt ihm 
auch unverzüglich die Wiederaufnahme seiner Amtstätigkeit 
mit. Dauert die tatsächliche Verhinderung länger als drei Monate, 
so teilt der Präsident des Landgerichts dies dem Präsidenten des 
Oberlandesgerichts mit. 

2. Vertreterbestellung, ständiger Vertreter 

(1) Notarinnen, die ihr Amt wegen Schwangerschaft, und No
tarinnen oder Notare, die ihr Amt wegen Betreuung eines Kin
des oder eines pflegebedürftigen Angehörigen vorübergehend 
nicht ausüben wollen, zeigen dies unter Beifügung entspre
chender Nachweise über den Präsidenten des Landgerichts dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts an. Dieser unterrichtet die 
Notarkammer und das Ministerium der Justiz von der Anzeige. 

(2) Die Bestellung eines Vertreters für den abwesenden oder 
verhinderten Notar ist nur zulässig, wenn und solange eine Ver
hinderung an der Ausübung des Amtes im Ganzen besteht. Ist 
der Notar nur an der Wahrnehmung einzelner Amtsgeschäfte 
verhindert, so soll eine Vertreterbestellung nicht erfolgen. 

(3) Dem Notar soll in der Regel nur ein Notar, Notar außer 
Dienst oder geeigneter Notarassessor zum Vertreter bestellt wer
den, es sei denn, die Notarkammer bescheinigt, dass keine die
ser Personen zur Verfügung steht. Zum Notarvertreter darf nicht 
bestellt werden, wer als Mitarbeiter bei einem Notar tätig ist. 

(4) Ein ständiger Vertreter soll nur bestellt werden, wenn der No
tar an der Ausübung seines Amtes häufig im Ganzen verhindert 
sein wird. Die Bestellung darf nicht dazu führen, dass der Grund
satz der persönlichen Amtsausübung beeinträchtigt wird. Der An
trag auf Bestellung eines ständigen Vertreters ist zu begründen. 
Dabei ist anzugeben, aus welchen Gründen der Notar im Laufe 
des Kalenderjahres häufig an der Ausübung seines Amtes ver
hindert sein wird. Eine derartige Verhinderung kann angenom
men werden, wenn der Notar dem Europäischen Parlament, dem 
Deutschen Bundestag oder einem Landtag angehört oder in der 
Standesorganisation oder an hervorragender Stelle im öffent
lichen Leben tätig ist. 

(5) Ein ständiger Vertreter kann auch in den Fällen des Absat
zes 1 bestellt werden. 

(6) Vor der Entscheidung über die Bestellung eines ständigen Ver
treters und deren Widerruf ist der Notarkammer Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

(7) Über die Eidesleistung des Vertreters nimmt der Präsident 
des Landgerichts eine Niederschrift auf. Er veranlasst den Ver
treter, seine Unterschrift einzureichen. Der Hinweis auf einen frü
her geleisteten Eid kann schriftlich erfolgen. 

(8) Der Präsident des Landgerichts teilt die Vertreterbestellung 
und deren Widerruf der Notarkammer durch Übersendung von 
zwei Abschriften der Verfügung mit. 

(9) Der Präsident des Landgerichts bringt die ihm nach § 33 Ab
satz 6 der Dienstordnung für Notarinnen und Notare erstatteten 
Anzeigen über Anlass, Beginn und Ende der einzelnen Vertre
tung der Notarkammer zur Kenntnis. 

3. Notariatsverwalter 

(1) Besteht Anlass zur Bestellung eines Notariatsverwalters, so 
berichtet der Präsident des Landgerichts unverzüglich dem Prä
sidenten des Oberlandesgerichts. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts gibt vor der Bestellung 
des Notariatsverwalters der Notarkammer Gelegenheit zur Stel
lungnahme. Er erteilt eine Bestallungsurkunde nach dem Mus
ter der Anlage 4. Die Bestellung, den Widerruf der Bestellung 
und die Beendigung des Amtes teilt er dem Ministerium der 
Justiz, dem Präsidenten des Landgerichts und der Notarkammer 
mit. 

(3) Zum Notariatsverwalter darf nicht bestellt werden, wer als 
Mitarbeiter bei einem Notar tätig ist. 

(4) Der Präsident des Landgerichts händigt dem Notariatsver
walter die Bestallungsurkunde aus. Er nimmt über die Aushän
digung der Bestallungsurkunde sowie über die anschließende Ei
desleistung eine Niederschrift auf, benachrichtigt den Präsi
denten des Oberlandesgerichts durch Übersendung einer Ab
schrift und veranlasst den Notariatsverwalter, seine Unterschrift 
sowie Abdrucke seiner Prägesiegel und Farbdrucksiegel bei ihm 
einzureichen. 

(5) Der Notariatsverwalter liefert nach Beendigung seines Am
tes Siegel und Stempel an den Präsidenten des Landgerichts ab 
und benachrichtigt hiervon die Notarkammer. Die Siegel und 
Stempel sind zur weiteren Verwendung geeignet. Sie sind daher 
nicht zu vernichten, sondern bei dem Landgericht aufzubewah
ren. 

4. Prüfung der Amtsführung 

(1) Der Präsident des Landgerichts prüft die Geschäftsüber
sichten des Notars und stellt nach der Erledigung etwaiger Be
anstandungen die Ergebnisse der Übersichten nach dem Mus
ter der Anlage 5 zusammen. Dabei sind die Notare mit dem 
Amtssitz in demselben Amtsgerichtsbezirk hintereinander in al
phabetischer Reihenfolge aufzuführen. Die Geschäftszahlen in 
den einzelnen Spalten sind für die Amtssitze in demselben Amts
gerichtsbezirk zusammenzuzählen. Dabei ist die Zahl der am letz
ten Tage des Berichtsjahres vorhanden gewesenen Notarstellen 
anzugeben. Die auf die Amtsgerichtsbezirke entfallenden Sum
men sind am Schluss der Übersicht besonders aufzuführen und 
ebenfalls zusammenzuzählen. 

(2) Die gefertigten Zusammenstellungen reicht der Präsident 
des Landgerichts bis zum 1. März in jeweils drei Exemplaren 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts ein. Dieser reicht je
weils ein Exemplar mit einer den Oberlandesgerichtsbezirk um
fassenden Übersicht, in die lediglich die Summen für die Land
gerichtsbezirke aufzunehmen sind, bis zum 1. April an das Mi
nisterium der Justiz und die Notarkammer weiter. 

(3) Der Präsident des Landgerichts veranlasst die Prüfung der 
Geschäfte des Notars nach § 93 der Bundesnotarordnung. So
weit es die laufende Überwachung der Amtstätigkeit erfordert, 
können vom Notar Berichte angefordert werden. Der Notar ist 
verpflichtet, die Berichte zu erstatten. 

(4) Wird der Amtssitz eines Notars verlegt, ist sicherzustellen, 
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dass zwischen den einzelnen Prüfungen der Amtsführung des No
tars nicht mehr als vier Jahre liegen und an den Notarstellen kei
ne prüfungsfreien Zeiträume bestehen. Die Prüfung schließt je
weils an die vorhergehende Amtsprüfung an der jeweiligen No
tarstelle an. 

(5) Über das Ergebnis der Prüfung und die Behebung vorge
fundener Mängel berichtet der Präsident des Landgerichts dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts und der Notarkammer. So
weit in der Geschäftsprüfung erhebliche Mängel festgestellt wer
den oder durch den Präsidenten des Landgerichts aufgrund der 
festgestellten Mängel dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen ein
geleitet wurden, berichtet der Präsident des Oberlandesgerichts 
dem Ministerium der Justiz. 

5.	 Unterhaltung mehrerer Geschäftsstellen, auswärtige 
Sprechtage, Urkundstätigkeiten außerhalb des Amtsbe
zirks 

(1) Die Genehmigung oder die Verpflichtung zur Unterhaltung 
mehrerer Geschäftsstellen oder zur Abhaltung auswärtiger 
Sprechtage soll nur ausgesprochen werden, wenn hierfür ein 
dringendes Bedürfnis der Rechtspflege besteht. Diese Ent
scheidungen sind ausgeschlossen, wenn der Ort, der für die Ab
haltung der Sprechstunden in Aussicht genommen ist, Amtssitz 
anderer Notare ist oder in einem anderen Amtsgerichtsbezirk liegt, 
in dem sich der Amtssitz anderer Notare befindet. Die Geneh
migung nach Satz 1 soll mit einem Widerrufsvorbehalt verbun
den werden. 

(2) Die Genehmigung zur Vornahme von Amtshandlungen außer
halb des Amtsbezirks soll nur in besonderen Ausnahmefällen er
teilt werden. Der Präsident des Oberlandesgerichts hat sich mit 
der zuständigen Landesjustizverwaltung ins Benehmen zu set
zen. Hat der Notar, weil Gefahr im Verzug war, Amtshandlun
gen außerhalb seines Amtsbezirks ohne Genehmigung des Prä
sidenten des Oberlandesgerichts vorgenommen, so hat er hier
von unverzüglich den Präsidenten des Landgerichts und die No
tarkammer zu benachrichtigen. 

(3) Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 können befristet oder 
mit Bedingungen oder Auflagen verbunden werden. 

6.	 Nebenberufliche Tätigkeit 

(1) Als genehmigungspflichtige Nebenbeschäftigung gegen Ver
gütung ist jede Tätigkeit anzusehen, bei der eine Vergütung er
zielt wird. Als Vergütung sind Leistungsentgelte, Aufwandsent
schädigungen, Sitzungsgelder und sonstige Bezüge in Geld oder 
Geldeswert und, soweit sie die Sätze der Bestimmungen für Lan
desbeamte der Eingangsämter des höheren Dienstes übersteigen, 
auch Fahrtkostenersatz, Tage- und Übernachtungsgelder anzu
sehen. Als Nebenbeschäftigung gilt nicht die Wahrnehmung öf
fentlicher Ehrenämter. 

(2) Die Genehmigung gilt als allgemein erteilt für 

1.	 freundschaftliche Hilfeleistung im geringen Umfang, wenn 
die gewährte Vergütung nicht in Geld besteht, 

2.	 Rechtskundeunterricht und die Mitwirkung an den juristi
schen Staatsprüfungen, 

3.	 einzelne Nebenbeschäftigungen geringen Umfangs, wenn 
die Vergütung hierfür insgesamt 1200 Euro jährlich nicht 
übersteigt. 

In diesen Fällen ist die Nebenbeschäftigung dem Präsidenten des 
Oberlandesgerichts anzuzeigen. 

(3) Über Ausnahmen und Genehmigungen nach § 8 der Bundes
notarordnung (Nebentätigkeit) entscheiden nach Anhörung der 
Notarkammer: 

1.	 das Ministerium der Justiz bei Übernahme eines besoldeten 
Amtes (§ 8 Absatz 1 der Bundesnotarordnung), 

2.	 der Präsident des Oberlandesgerichts in den übrigen Fällen. 

Ausnahmen und Genehmigungen können mit Befristungen oder 
Auflagen verbunden werden. 

(4) Die Genehmigung zur Übernahme einer Nebenbeschäfti
gung gegen Vergütung oder zum Eintritt in den Vorstand, Auf
sichtsrat, Verwaltungsrat oder ein sonstiges Organ einer auf Er
werb gerichteten Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in ei
ner anderen Rechtsform betriebenen wirtschaftlichen Unter
nehmens (§ 8 Absatz 3 Satz 1 und 2 der Bundesnotarordnung) 
ist insbesondere zu versagen: 

1.	 wenn die Tätigkeiten die Arbeitskraft so in Anspruch neh
men, dass die erforderliche Zeit für die Ausübung des No
taramts nicht verbleibt, 

2.	 wenn der Notar außerhalb der vorsorgenden Rechtspflege in 
einer Sache tätig werden soll, mit der er amtlich befasst oder 
befasst gewesen ist und sich der Anschein seiner Partei
lichkeit ergeben kann, 

3.	 für Tätigkeiten, deren Vergütung nach Art, Umfang und Hö
he zu beanstanden ist, 

4.	 für Tätigkeiten, die geeignet sind, den Anschein einer un
zulässigen Werbung zu erwecken, 

5.	 für Tätigkeiten, die in sonstiger Weise mit der Stellung oder 
dem Ansehen eines Notars nicht vereinbar sind. 

(5) Der Notar, dem eine Nebenbeschäftigung genehmigt worden 
ist oder dessen Nebenbeschäftigung als genehmigt gilt, ist ver
pflichtet, den für die Erteilung der Genehmigung zuständigen 
Stellen jede Veränderung der Nebenbeschäftigung sowie Ände
rungen von Art, Umfang und Höhe der Vergütung unverzüglich 
mitzuteilen. 

(6) Absatz 1 bis 5 ist auf Notarassessoren entsprechend anzu
wenden. 

7.	 Amtsenthebung 

(1) Der Präsident des Oberlandesgerichts soll vor der Entschei
dung über die vorläufige Amtsenthebung die Notarkammer an
hören. Über die vorläufige Amtsenthebung benachrichtigt er 
unverzüglich das Ministerium der Justiz, die Notarkammer und 
den Präsidenten des Landgerichts, der seinerseits das zuständi
ge Amtsgericht mit Weisungen zu versehen hat. 
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(2) Besteht Anlass, einen Notar aus den in § 50 Absatz 1 und 2 
der Bundesnotarordnung angeführten Gründen endgültig seines 
Amtes zu entheben, holt der Präsident des Oberlandesgerichts 
eine Stellungnahme der Notarkammer ein, hört den Notar an und 
berichtet dem Ministerium der Justiz unter Beifügung etwaiger 
Vorgänge. Im Falle der Unfähigkeit des Notars, sein Amt aus ge
sundheitlichen Gründen ordnungsgemäß auszuüben (§ 50 Ab
satz 1 Nummer 7 der Bundesnotarordnung) nimmt der Präsident 
des Oberlandesgerichts hierbei auch dazu Stellung, ob Anlass 
besteht, dem Notar Dank und Anerkennung der Justizverwaltung 
des Landes Brandenburg für die Amtsführung auszusprechen, 
und ob Bedenken dagegen bestehen, dem Notar die Führung 
seiner Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst (a. D.)“ 
zu gestatten. 

8.	 Aufsichtsmaßnahmen und Disziplinarverfahren 

(1) Beabsichtigen die Aufsichtsbehörden, gegen Notare Maß
nahmen im Wege der Dienstaufsicht oder im Disziplinarwege zu 
ergreifen, so geben sie der Notarkammer Gelegenheit zur Stel
lungnahme innerhalb einer von ihnen zu bestimmenden Frist. 

(2) Besteht Anlass zur Einleitung eines förmlichen Disziplinar
verfahrens, so ist dem Ministerium der Justiz unverzüglich zu 
berichten. 

(3) Den höheren Aufsichtsbehörden sind alle wesentlichen Vor
kommnisse in Aufsichts- und Disziplinarangelegenheiten mit
zuteilen. Wesentlich sind insbesondere Tatsachen, die den Ver
dacht eines Disziplinarvergehens oder einer Straftat gegen den 
Notar oder den Notarassessor rechtfertigen. Mitzuteilen sind 
auch alle wesentlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit 
diesen Verfahren. In Verfahren wegen fahrlässig begangener 
Straftaten unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Um
stände des Einzelfalls Zweifel an der Zuverlässigkeit des Be
schuldigten oder seiner Eignung für das Amt des Notars be
gründen können. Dies gilt nicht für Verfahren wegen Straftaten, 
durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist. 

(4) Die Notarkammer teilt eine von ihr ausgesprochene Ermah
nung dem Präsidenten des Landgerichts mit (§ 75 Absatz 3 
Satz 3 der Bundesnotarordnung). Dieser legt sie auf dem Dienst
weg dem Ministerium der Justiz vor. Dies gilt auch für die Ent
scheidung über die gegen eine Ermahnung eingelegten Rechts
behelfe. 

(5) Eine Verfügung, durch die einem Notar oder Notarassessor 
von einer Aufsichtsbehörde eine Missbilligung ausgesprochen 
wird (§ 94 der Bundesnotarordnung), ist den übrigen Auf
sichtsbehörden und der Notarkammer mitzuteilen. Dies gilt auch 
für die Entscheidung über die gegen eine Missbilligung einge
legten Rechtsbehelfe. 

(6) Mitteilungen im förmlichen Disziplinarverfahren erfolgen 
durch das Ministerium der Justiz an den Präsidenten des Ober
landesgerichts, der seinerseits den Präsidenten des Landgerichts 
und die Notarkammer benachrichtigt. 

(7) Im nicht förmlichen Disziplinarverfahren sind dem Minis
terium der Justiz, den übrigen Aufsichtsbehörden und der No
tarkammer mitzuteilen: 

1.	 die Disziplinarverfügung und 

2.	 im Falle der Anfechtung einer Disziplinarverfügung des Prä
sidenten des Landgerichts die Entscheidung des Präsiden
ten des Oberlandesgerichts. 

(8) Ist durch Entscheidung des Disziplinargerichts oder durch 
die Disziplinarverfügung eine Geldbuße verhängt worden, so 
ist den übergeordneten Aufsichtsbehörden auch die Vollstre
ckung der Geldbuße mitzuteilen. 

9.	 Erlöschen des Amtes, Aktenverwahrung 

(1) Ein Verlangen des Notars auf Entlassung aus dem Amt (§ 48 
der Bundesnotarordnung) ist schriftlich zu erklären und dem 
Ministerium der Justiz auf dem Dienstweg zuzuleiten. Es soll 
möglichst neun Monate vor dem Entlassungszeitpunkt gestellt 
werden. Die Mitteilung über das Erreichen der Altersgrenze 
(§ 47 Nummer 1 der Bundesnotarordnung) ist dem Ministerium 
der Justiz neun Monate vor dem Zeitpunkt des Erreichens der 
Altersgrenze auf dem Dienstweg zuzuleiten. Der Präsident des 
Landgerichts und der Präsident des Oberlandesgerichts nehmen 
dazu Stellung, ob Anlass besteht, dem Notar Dank und Aner
kennung der Justizverwaltung des Landes Brandenburg für die 
Amtsführung auszusprechen, und ob Bedenken dagegen beste
hen, dem Notar die Führung seiner Amtsbezeichnung mit dem 
Zusatz „außer Dienst (a. D.)“ zu gestatten. 

(2) Erlischt das Amt des Notars, so benachrichtigt der Präsident 
des Oberlandesgerichts den Präsidenten des Landgerichts und 
die Notarkammer. Der Notar erhält über das Erlöschen des Am
tes durch Entlassung, durch Erreichen der Altersgrenze oder 
durch Amtsenthebung aus gesundheitlichen Gründen eine Ur
kunde nach dem Muster der Anlage 4 a (Entlassung auf eigenes 
Verlangen), der Anlage 4 b (Erreichen der Altersgrenze) oder der 
Anlage 4 c (Amtsenthebung aus gesundheitlichen Gründen). 
Die Urkunde soll dem Notar durch den Präsidenten des Land
gerichts ausgehändigt werden. 

(3) Ist das Amt des Notars erloschen oder wird sein Amtssitz in 
einen anderen Amtsgerichtsbezirk verlegt, so sind die Akten 
dem Amtsnachfolger in Verwahrung zu geben. 

(4) Die Verwahrung kann auch in der Weise angeordnet werden, 
dass nur ein Teil der Akten anderen Notaren in Verwahrung ge
geben wird, während die übrigen Akten in die Verwahrung des 
Amtsgerichts übergehen. 

(5) Soweit die Bücher und Akten in die Verwahrung eines an
deren Notars übergehen, ist dem Amtsgericht am Amtssitz des 
ausgeschiedenen Notars von der Anordnung unverzüglich Kennt
nis zu geben. 

(6) Der Präsident des Oberlandesgerichts kann dem Notar, der 
Akten eines anderen Notars in Verwahrung nimmt, aufgeben, die 
übernommenen Akten auf Vollständigkeit zu überprüfen und 
ein Verzeichnis etwa fehlender Urkunden vorzulegen. 

10. Gnadensachen 

(1) Gesuche um Gnadenerweise in Disziplinarsachen legt der Prä
sident des Oberlandesgerichts dem Ministerium der Justiz vor. 
Der Notarkammer und dem Vorsitzenden des Disziplinarge
richts, zu dessen Entscheidung ein Gnadenerweis erbeten wird, 
ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Sämtliche Umstände, 
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die für die Gnadenentscheidung Bedeutung haben, sind in dem 
Bericht eingehend zu würdigen. Das gilt auch für die wirt
schaftlichen Verhältnisse des Gesuchstellers. 

(2) Die Gnadenvorgänge sind in einem besonderen Heft (Gna
denheft) zusammenzufassen. Den Berichten sind die Personal
und Disziplinarakten beizufügen. 

11. Personalakten 

Personalakten werden bei dem Ministerium der Justiz, dem Prä
sidenten des Oberlandesgerichts und dem Präsidenten des Land
gerichts geführt. Im Übrigen gelten die Allgemeine Verfügung 
über die Führung der Personalakten über Angehörige rechtsbe
ratender Berufe vom 5. April 2000 (JMBl. S. 50) und die Ver
ordnung über die Aufbewahrung von Schriftgut der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften und der Justizvoll
zugsbehörden vom 20. Juni 2009 (GVBl. II S. 338). 

IV.
 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten,
 

Bezeichnung der Beteiligten
 

1.	 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Justizministerialblatt für das Land Branden

burg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeine Verfügung 
über die Angelegenheiten der Notare des Ministers der 
Justiz und für Bundes- und Europaangelegenheiten vom 
18. März 1999 (JMBl. S. 38), die zuletzt durch Allgemeine 
Verfügung vom 27. Februar 2013 (JMBl. S. 35) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

2.	 Die in dieser Verwaltungsvorschrift verwendeten Amts-, 
Funktions-, Status- und sonstigen personenbezogenen Be
zeichnungen gelten für Frauen und Männer. 

Potsdam, den 6. Mai 2014 

Der Minister der Justiz 

Dr. Helmuth Markov 
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Anlage 1 (zu Ziffer I Nummer 7) 

(Muster) 

Frau Assessorin / Herr Assessor
 

..............................,
 

geboren am .......... in ..........,
 

wird
 

mit Wirkung vom ..........
 

in den Anwärterdienst
 

für das Amt der Notarin / des Notars übernommen
 

und zur / zum
 

Notarassessorin / Notarassessor 

ernannt. 

Potsdam, den ..........
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 
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Anlage 1 a (zu Ziffer I Nummer 11) 

(Muster) 

Frau Notarassessorin / Herr Notarassessor
 

..............................
 

ist
 

auf eigenen Antrag
 

mit Ablauf des ..........
 

aus dem Anwärterdienst
 

für das Amt der Notarin / des Notars
 

entlassen.
 

Potsdam, den ..........
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 
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Anlage 2 (zu Ziffer II Nummer 8) 

(Muster) 

B E S T A L L U N G S U R K U N D E 

Frau Notarassessorin / Herr Notarassessor
 

..............................,
 

geboren am .......... in ..........,
 

wird 


mit Wirkung vom ..........
 

zur / zum
 

Notarin / Notar auf Lebenszeit 

für den Bezirk des Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

unter Zuweisung des Amtssitzes in .......... 


bestellt.
 

Potsdam, den ..........
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 
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Anlage 3 (zu Ziffer II Nummer 8) 

(Muster) 

B E S T A L L U N G S U R K U N D E 

Frau Notarin / Herrn Notar
 

..............................
 

wird 


mit ihrer / seiner Zustimmung
 

mit Wirkung vom ..........
 

unter Zurücknahme der Bestellung
 

für den Amtssitz ..........
 

unter Aufrechterhaltung ihrer / seiner Bestellung
 

zur / zum
 

Notarin / Notar auf Lebenszeit 

für den Bezirk des Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

der Amtssitz in .......... 


zugewiesen.
 

Potsdam, den ..........
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 



78 JMBl. 

Anlage 4 (zu Ziffer III Nummer 3 Absatz 2) 

(Muster) 

B E S T A L L U N G S U R K U N D E 

Frau / Herr
 

..............................
 

wird hiermit
 

für die Zeit vom .......... bis ..........
 

anstelle der Notarin / des Notars ..........
 

zur / zum
 

Notariatsverwalterin / Notariatsverwalter 

für den Bezirk des Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

mit dem Amtssitz in ..........
 

bestellt.
 

Brandenburg an der Havel, den ..........
 

Für die Ministerin / Für den Minister der Justiz 

Die Präsidentin / Der Präsident 

des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

(Landessiegel) 
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Anlage 4 a (zu Ziffer III Nummer 9 Absatz 2) 

(Muster) 

Frau Notarin / Herr Notar
 

..............................
 

ist 


mit Ablauf des ..........
 

auf ihr / sein Verlangen
 

aus dem Amt einer Notarin / eines Notars
 

entlassen.
 

Potsdam, den ..........
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 
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Anlage 4 b (zu Ziffer III Nummer 9 Absatz 2) 

(Muster) 

Frau Notarin / Herr Notar
 

..............................
 

ist 


nach Erreichen der Altersgrenze
 

mit Ablauf des ..........
 

aus dem Amt einer Notarin / eines Notars
 

entlassen.
 

Potsdam, den ..................
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 
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Anlage 4 c (zu Ziffer III Nummer 9 Absatz 2) 

(Muster) 

Frau Notarin / Herr Notar
 

..............................
 

ist 


mit Ablauf des ..........
 

aus dem Amt einer Notarin / eines Notars
 

entlassen.
 

Potsdam, den ..........
 

Die Ministerin / Der Minister der Justiz 

(Landessiegel) 
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Anlage 5 (zu Ziffer III Nummer 4 Absatz 1)
 

Zusammenstellung der Geschäftsübersichten der Notarinnen und Notare
 

des Oberlandes-/Landgerichtsbezirks ..........
 

im Kalenderjahr ..........
 

Die Übereinstimmung mit den
 

❑ Geschäftsübersichten der einzelnen Notarinnen und Notare 

❑ Zusammenstellungen der Geschäftsübersichten der Landgerichtsbezirke 

sowie die rechnerische Richtigkeit bescheinigt: 

.........., den .......... 

.............................. 

Justiz... 

Seite 2 

Lfd. Nr. Bezeichnung des 
Amtsgerichtsbezirks 
und des Amtssitzes 

Name Angabe der Amtsdauer, 
falls nicht während des 
ganzen Kalenderjahres 
im Amt 

Summe der Urkunds
geschäfte nach der 
Urk.-Rolle 

davon 

Unterschriftsbeglaubigungen 

mit Entw. ohne Entw. 
1 2 3 4 5 6 

Summe: 

Die Amtsdauer ist nach vollen Monaten anzugeben. Angebrochene Monate von mehr als 15 Tagen sind voll zu rechnen. 

Seite 3 

davon Wechsel und 
Scheckproteste 

Summe aller 
Urkundsgeschäfte 
(Spalten 5 und 10 

zusammen) 
Verfügungen 

v. T. w. 
Vermittlungen von 

Auseinandersetzungen 
Sonstige 

Beurkundungen 

7 8 9 10 11 
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Personalnachrichten 

Ministerium der Justiz Sozialgerichtsbarkeit 

Versetzt: Ernannt: 

Marian Scholz von der Dienstleistungsabteilung b. d. JVA Bran- z. Richterin am SG – BesGr. R 1 –: Richterinnen auf Probe 
denburg an der Havel an das MdJ. Izabela Harth und Dr. Antje Wrackmeyer-Schoene in Frankfurt 

(Oder). 

z. Richterin auf Probe – BesGr. R 1 –: Assessorin Carolin 
Hartenstein in Frankfurt (Oder). 

Ausschreibungen 

Ministerium der Justiz 

I. 

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese
hen: 

In den richterlichen Dienst des Landes Brandenburg sollen vier 
Richterinnen oder Richter auf Probe (Besoldungsgruppe R 1 
BBesO) eingestellt werden. Der Einsatz soll zunächst in der So
zialgerichtsbarkeit erfolgen. Es wird die Bereitschaft erwartet, 
gerichtsbarkeitsübergreifend an allen Gerichtsstandorten im 
Land Brandenburg tätig zu sein. 

Bewerberinnen und Bewerber sollten das Zweite Juristische 
Staatsexamen mit mindestens vollbefriedigendem Ergebnis ab
gelegt haben. 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg 
vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück
sichtigt. 

Bewerbungen sind binnen zwei Wochen nach Veröffentlichung 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

II. 

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen: 

– bei der Staatsanwaltschaft Potsdam 

eine Stelle für eine Oberstaatsanwältin oder einen Ober
staatsanwalt als die ständige Vertreterin oder der ständige 
Vertreter einer Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Lei
tenden Oberstaatsanwalts bei der Staatsanwaltschaft Potsdam 
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage BbgBesO). 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie be
sonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15. Juli 2014 auf dem Dienstweg an 
das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Heinrich
Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. Bewerberinnen 
und Bewerber, die nicht bereits im Justizdienst des Landes Bran
denburg beschäftigt sind, richten ihre Bewerbung unmittelbar an 
das Ministerium der Justiz. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre Per
sonalakten durch die Mitglieder des Gesamtstaatsanwaltsrates 
einverstanden sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und Be
werber eine Mitteilung des Bundesbeauftragten für die Unter
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen De
mokratischen Republik zur Feststellung einer hauptamtlichen 
oder inoffiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst ein
geholt wird. 
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